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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Umweltschutz

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat die Botschaft für die Revision des
Umweltschutzgesetzes. Die Revision bezweckt Veränderungen in den Bereichen Lärm,
Altlasten, Lenkungsabgaben, Finanzierung von Aus- und Weiterbildungskursen zum
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, beim E-Government sowie beim Strafrecht.
Beim Lärmschutz will der Bundesrat die raumplanerischen Ziele (verdichtetes Bauen /
Siedlungsentwicklung nach innen) besser mit dem Schutz der Bevölkerung vor
Lärmemissionen in Einklang bringen. Mit den vorgesehenen Änderungen im USG sollen
die Rechts- und Planungssicherheit erhöht werden, indem die lärmrechtlichen
Kriterien für Baubewilligungen präzisiert werden. Die Änderungen stünden in Einklang
mit dem «Nationalen Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung» und setze
die Motion 16.3529 Flach (glp, AG) um, so der Bundesrat. 
Im Bereich der Altlasten beabsichtigt der Bundesrat, die Sanierung von öffentlichen
und privaten Böden voranzutreiben. Die Untersuchung und Sanierung öffentlicher
Kinderspielplätze und Grünflächen sollen verbindlich geregelt werden, wobei die
Kosten der Sanierung zu 60 Prozent durch den VASA-Fonds übernommen würden. Die
weiterhin freiwillige Untersuchung und Sanierung privater Kinderspielplätze und
Hausgärten würde durch eine 40-prozentige Beteiligung des VASA-Fonds unterstützt.
Weiter sollen durch ehemalige Deponien oder industrielle Aktivitäten belastete
Standorte generell rascher analysiert und saniert werden. Bei den 300-Meter-
Schiessanlagen schlug der Bundesrat vor, in Zukunft nicht mehr eine Pauschale pro
Scheibe zu sprechen, sondern dass der Bund die Sanierungskosten generell zu 40
Prozent übernimmt. Mit diesen Änderungen werde die Motion 18.3018 Salzmann (svp,
BE) erfüllt und das Anliegen einer abgelehnten Motion 20.4546 Fivaz (gp, NE)
aufgenommen, so die Botschaft.
Bei den Lenkungsabgaben sollen diejenigen Artikel im USG, die den Schwefelgehalt von
einigen Treibstoffen betreffen, gestrichen werden, da sie aufgrund strengerer
Vorschriften in der LRV keine Anwendung mehr finden.
Eine weitere Neuerung im USG soll es dem Bund erlauben, private Institutionen
finanziell zu unterstützen, die an sie übertragene Aufgaben im Bereich der Aus- und
Weiterbildung zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln wahrnehmen. Diese Änderung
werde insbesondere die Umsetzung von Massnahmen des Aktionsplans zur
Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vereinfachen.
Die vorliegende Revision schaffe auch die gesetzliche Grundlage, um das E-
Government-Programm des UVEK im Umweltschutzbereich zu verankern, so der
Bundesrat. 
Schliesslich bezweckt der Bundesrat einige der Strafbestimmungen im USG anzupassen
und das Strafmass für schwere Delikte anzuheben. Zudem solle die Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Strafverfolgungs- und Umweltschutzbehörden gestärkt
werden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Abfälle

Die UREK-NR reichte im Oktober 2021 ein Postulat ein, in welchem sie einen stärkeren
Anreiz für den sparsamen Umgang mit Deponieraum und für das Recycling von
Baustoffen forderte. Dazu solle der Bundesrat die Einführung einer Lenkungsabgabe für
die Deponierung von Bauabfällen prüfen, da die all zu günstige Deponierung von
Abfällen und Aushubmaterialien den Anreiz für das Recycling von Baustoffen verringere.
Eine Kommissionsminderheit um Mike Egger (svp, SG) beantragte die Ablehung des
Postulats; der Bundesrat sprach sich hingegen für die Annahme aus.
Der Nationalrat debattierte in der Frühjahrssession 2022 über die Causa. Martina Munz
(sp, SH) führte für die Kommission aus, dass der Deponieraum in der Schweiz knapp sei;
die Kapazitäten vieler Deponien seien bereits ausgeschöpft und neue Deponien
stiessen aus Gründen des Konflikts mit der Landwirtschaft oder mit dem  Natur- und
Landschaftsschutz auf Kritik. Es sei daher geboten, eine Lenkungsabgabe zu prüfen,
wobei der Ertrag daraus zumindest teilweise zweckgebunden verwendet werden
könnte, um rezykliertes Material zu vergünstigen. Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR)
ergänzte, dass der Bausektor bislang in den Beratungen der parlamentarischen Initiative
20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken», die eine Revision des

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Umweltschutzgesetzes anstrebt, aussen vor gelassen worden sei. Die UREK-NR sei
jedoch der Ansicht, dass auch in diesem ressourcenintensiven Wirtschaftssektor noch
viel Potenzial für eine verstärkte Kreislaufwirtschaft stecke.
Mike Egger hingegen verwies auf zwei Studien, welche zum Schluss gekommen seien,
dass bis zu 80 Prozent der mineralischen Baustoffabfälle wiederverwertet würden, die
restlichen 20 Prozent seien grösstenteils nicht rezyklierbar. Zudem könne die
vorgeschlagene Lenkungsabgabe ganz einfach umgangen werden, indem die Bauabfälle
auf Deponien im grenznahen Ausland gebracht würden.
Simonetta Sommaruga, die sich für die Annahme des Postulats einsetzte,
beschwichtigte Mike Egger, indem sie erläuterte, dass es sich bei diesem Postulat
lediglich um einen Prüfauftrag handle. Es werde damit noch kein Vorentscheid für oder
gegen eine solche Lenkungsabgabe getroffen. Aber das Recycling von und der sparsame
Umgang mit Bauabfällen sei sicherlich ein Thema, das vertieft behandelt werden solle.
Im Anschluss an diese Worte nahm die grosse Kammer das Postulat mit 115 zu 66
Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, der Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
von einigen Ratsmitgliedern der Mitte. 2

1) BBl, 2023 239
2) AB NR 2022, S. 513 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 2


